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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ( Art. 82 ff. BGG ) kann wegen
Rechtsverletzungen gemäss den Art. 95 f. BGG erhoben werden. Im Beschwerdeverfahren
um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder der
Unfallversicherung ist das Bundesgericht - anders als in den übrigen
Sozialversicherungsbereichen (Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ) - nicht an die
vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2
und Art. 105 Abs. 3 BGG ). Im Übrigen wendet es das Recht von Amtes wegen an ( Art.
106 Abs. 1 BGG ) und ist weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente
noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden ( BGE 134 V 250 E. 1.2 S. 252 mit
Hinweisen). Es prüft indessen - unter Beachtung der Begründungspflicht in
Beschwerdeverfahren ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) - grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind, und ist
jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden Fragen zu
untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr aufgegriffen werden ( BGE 133 II
249 E. 1.4.1 S. 254).

E. 2
Anders noch als im kantonalen Verfahren werden die Ablehnung weiterer
Leistungsansprüche im Zusammenhang mit dem Auffahrunfall vom 9. Mai 2004 und einem
angeblichen - seinerzeit nicht als Unfall gemeldeten - Ereignis vom 15. September 2003,
der Rentenbeginn sowie die zugesprochene 20%ige Integritätsentschädigung nicht mehr
beanstandet. Zu prüfen sind auf Grund der Vorbringen in der Beschwerdeschrift der der
Berechnung der zugesprochenen Rente zugrunde gelegte versicherte Verdienst einerseits
und der Invaliditätsgrad andererseits, welchen SUVA und Vorinstanz nach Ansicht des
Beschwerdeführers zufolge Annahme eines zu tiefen Verdienstes, den er ohne
Gesundheitsschädigung mutmasslich realisieren würde (Valideneinkommen), fehlerhaft
ermittelt haben sollen.

E. 3
Die für die Beurteilung der streitigen Invalidenrente massgebenden gesetzlichen
Grundlagen und die in diesem Zusammenhang ergangene Rechtsprechung sind im
kantonalen Entscheid, soweit hier von Belang, richtig dargelegt worden. Darauf wird
verwiesen.

E. 4.1
Den versicherten Verdienst hat die SUVA in ihrer Verfügung vom 8. Dezember 2007 -
ohne nähere Begründung - mit Fr. 80'964.- beziffert, womit bei 29%iger Minderung der
Erwerbsfähigkeit eine monatliche Invalidenrente von Fr. 1'566.- zuzüglich Teuerungszulage



von monatlich Fr. 48.55, insgesamt somit Fr. 1'614.55 resultierte. Auf Grund der dagegen
erhobenen Einwände kam die SUVA in ihrem Einsprachentscheid vom 31. März 2009
darauf zurück, gelangte aber auch nach nochmaliger Überprüfung nicht zu einem anderen
Ergebnis. Ausgehend vom Jahresverdienst, den der Beschwerdeführer in der Zeit ab 26.
Januar 2002 bis 25. Januar 2003 ohne Gesundheitsschaden erzielt hätte, ergab sich "unter
Beizug des Nominallohnindexes bzw. der Teuerung und der Kinderzulagen" für die Zeit ab
1. November 2006 bis 31. Oktober 2007 erneut ein massgebender versicherter Verdienst
von Fr. 80'964.-. Erst in ihrer Beschwerdeantwort vom 31. Juli 2009 im kantonalen
Rechtsmittelverfahren anerkannte die SUVA einen versicherten Verdienst von nunmehr Fr.
90'753.- und stellte in diesem Sinne Antrag auf teilweise Beschwerdegutheissung. Die
Vorinstanz nahm dessen ungeachtet eine erneute Überprüfung des versicherten Verdienstes
vor und gelangte dabei zum Schluss, dass sich dieser, anders als vom Beschwerdeführer
und von der SUVA berechnet, auf Fr. 89'859.- belaufe.

E. 4.2
Obschon das kantonale Gericht den versicherten Verdienst auf einen höheren Betrag
festsetzte, als dies im angefochtenen Einspracheentscheid vom 31. März 2009 geschehen
war (E. 4.1 hievor), begnügte es sich im Dispositiv seines Entscheids vom 17. Februar 2010
mit einer simplen Beschwerdeabweisung. Damit aber stimmen Dispositiv und Begründung
des kantonalen Entscheids nicht überein. Weil dies auf einem Versehen der Vorinstanz
beruhen dürfte, fiele insoweit eine Berichtigung im bundesgerichtlichen Verfahren in
Betracht. Der Beschwerdeführer ist indessen auch mit dem versicherten Verdienst von Fr.
89'859.- gemäss Begründung des kantonalen Gerichts nicht einverstanden, weshalb sich
vorerst die Frage stellt, ob dieser Wert einer Überprüfung durch das Bundesgericht
standzuhalten vermag.

E. 4.3.1
Weil die Invalidenrente, welche die SUVA auf Grund der wirtschaftlichen Auswirkungen
der beiden Unfälle vom 10. Juni 2002 und vom 26. Januar 2003 ab 1. November 2007 zu
gewähren bereit ist, mehr als fünf Jahre nach dem ersten versicherten Ereignis einsetzt,
findet bei der Bestimmung des Grundlage für die Rentenberechnung bildenden versicherten
Verdienstes Art. 24 Abs. 2 UVV Anwendung. Danach ist der Lohn massgebend, den der
Versicherte ohne Unfall im Jahre vor dem Rentenbeginn (hier also: ab 1. November 2006
bis 31. Oktober 2007) bezogen hätte, sofern dieser höher ist als der letzte vor dem Unfall
erzielte Lohn. SUVA und Vorinstanz sind bei der Ermittlung des versicherten Verdienstes
von unterschiedlichen Ansätzen ausgegangen. Während die SUVA an den Lohn anknüpfte,
den der Beschwerdeführer im Jahr vor dem (zweiten) Unfall vom 26. Januar 2003 - seit
welchem bis zum Rentenbeginn noch keine fünf Jahre verstrichen waren - (ab 26. Januar
2002 bis 25. Januar 2003 also) realisiert hätte, stellte die Vorinstanz richtigerweise auf den
im Jahr vor dem (ersten) Unfall vom 10. Juni 2002 (10. Juni 2001 bis 9. Juni 2002)
bezogenen Lohn ab (vgl. RKUV 2004 Nr. U 522 S. 527). Dieser dient als Basis für die
Bestimmung des laut Art. 24 Abs. 2 UVV massgebenden Lohnes im Jahr vor dem
Rentenbeginn (1. November 2006 bis 31. Oktober 2007) und ist der bis dahin erfolgten
allgemeinen statistischen Nominallohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich -
und nicht der Lohnentwicklung im konkreten Arbeitgeberbetrieb - anzupassen (Urteil [des
damaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts] U 79/06 vom 19. September 2006, E. 4;
vgl. SZS 2007 S. 179). Andere Änderungen in den erwerblichen Verhältnissen sind im
Rahmen der Evaluierung des versicherten Verdienstes irrelevant (RKUV 2005 Nr. U 540 S.



123 E. 3.3). Es trifft demnach nicht zu, dass - wie der Beschwerdeführer meint - "der zuletzt
erzielte Verdienst ... betragsmässig dem versicherten Verdienst" entspricht. Von den
Erkundigungen der SUVA in der früheren Arbeitgeberfirma nach der mutmasslichen
Lohnentwicklung bis zum Rentenbeginn konnten deshalb bezüglich des versicherten
Verdienstes von vornherein keine entscheidwesentlichen Aufschlüsse erwartet werden.

E. 4.3.2
Gemäss Lohnbuchauszug der damaligen Arbeitgeberin, der S.________ AG, erhielt der
Beschwerdeführer im Jahre 2001 ein Grundgehalt von monatlich Fr. 5'060.- und im Jahre
2002 ein solches von Fr. 5'110.-. Nach Ermittlung des somit ab Juni 2001 bis Mai 2002
erzielten Einkommens und Hinzurechnung einer jährlichen Überstundenentschädigung von
Fr. 18'862.-, einer Schichtzulage von Fr. 1'620.-, einer Wegentschädigung von Fr. 1'046.-,
der Kinderzulage von Fr. 2'280.- sowie unter Berücksichtigung des - für beide zur
Diskussion stehenden Jahre pro rata temporis berechneten - 13. Monatslohnes ergeben sich
nach - insoweit von keiner Seite beanstandeter und daher nicht weiter zu untersuchender -
vorinstanzlicher Berechnungsweise für die Zeitspanne des Jahres vor dem ersten Unfall
vom 10. Juni 2002 Einkünfte von insgesamt Fr. 89'859.-. Indem das kantonale Gericht
diesen Betrag dem der Rentenzusprechung auf den 1. November 2007 hin zugrunde zu
legenden versicherten Verdienst gleichsetzte, liess es die zu berücksichtigende statistische
Nominallohnentwicklung (E. 4.3.1 hievor) bis ins Jahr vor dem Rentenbeginn ausser Acht.
Dies hat der Beschwerdeführer richtig bemerkt und - wenn auch nicht explizit, so doch
sinngemäss - zu Recht bemängelt.

E. 4.3.3
Bezüglich der von der Vorinstanz nicht berücksichtigten allgemeinen statistischen
Nominallohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich (E. 4.3.1 hievor) wird in der
Beschwerdeschrift ein Index von 111.5 im Jahre 2002 geltend gemacht, der bis ins Jahr
2007 auf 118.5 gestiegen sei. Damit nimmt der Beschwerdeführer jeweils Bezug auf den
Totalwert aller Wirtschaftszweige gemäss der vom Bundesamt für Statistik veröffentlichten
Tabelle zur Entwicklung des Nominallohnindexes (Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2004
S. 211 und 2009 S. 108). Die SUVA, welche - wie schon erwähnt fälschlicherweise - den
Lohn im Jahr vor dem (zweiten) Unfall vom 26. Januar 2003 als Basis für die Feststellung
des versicherten Verdienstes betrachtete (E. 4.3.1 hievor), zog für die Bestimmung der
Lohnentwicklung bis zum Rentenbeginn am 1. November 2007 jeweils den
Nominallohnindex für Tätigkeiten im Sektor D (verarbeitendes Gewerbe, Industrie) bei,
welcher im Jahr 2003 für Männer 110.6 Punkte und 2006 115.2 Punkte ausmachte
(Bundesamt für Statistik, Nominallohnindex, Männer, 2002 -2009, Tabelle T1.1.93_I). Die
zusätzliche Erhöhung bis 2007 veranschlagte sie - wohl weil ihr die Daten für 2007 noch
nicht bekannt waren - sodann auf 1,6 %. Diese von der SUVA angenommene
Lohnentwicklung - nach Massgabe der statistisch für den Sektor D ausgewiesenen
Erhöhung des Nominallohnindexes bei Männern - wird den konkreten Gegebenheiten eher
gerecht als das vom Beschwerdeführer vorgesehene Abstellen auf die Totalwerte aller
Wirtschaftszweige und ist deshalb vorzuziehen. Auszuklammern ist die Kinderzulage von
jährlich Fr. 2'280.- (12 x Fr. 190.-), welche unbestrittenermassen bis im Jahr 2007 auf Fr.
2'400.- (12 x Fr. 200.-) gestiegen wäre und in diesem Umfang zu Buche schlägt. Der
Nominallohnindex im Sektor D belief sich 2002 auf 110.6 und 2007 auf 116.8 Punkte, was
einer prozentualen Lohnerhöhung von rund 5,6 % entspricht (vgl. Bundesamt für Statistik,
Nominallohnindex, Männer, 2002-2009, Tabelle T1.1.93_V). Werden die von der



Vorinstanz bezogen auf das Jahr vor dem Unfall vom 10. Juni 2002 ermittelten Einkünfte
von Fr. 89'859.- abzüglich der Kinderzulage von Fr. 2'280.-, also noch Fr. 87'579.- in
diesem Ausmass erhöht, ergibt sich ein Betrag von Fr. 92'488.- (Fr. 87'579.- / 110.6 x
116.8) und zusammen mit der Kinderzulage von neu Fr. 2'400.- ein versicherter Verdienst
von insgesamt Fr. 94'888.-. Insoweit ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen.

E. 5
Vom versicherten Verdienst klar zu unterscheiden ist das von SUVA und Vorinstanz
angenommene Valideneinkommen von Fr. 77'899.-, das der Beschwerdeführer mit der
Begründung beanstandet, dieses könne im Zeitpunkt des Rentenbeginns am 1. November
2007 nicht geringer sein als es für das Jahr vor dem Unfallereignis angenommen wurde.
Tatsächlich ist die Vorinstanz im Rahmen der Bestimmung des versicherten Verdienstes
von einem im Jahr vor dem (ersten) Unfall vom 10. Juni 2002 erzielten Einkommen von Fr.
89'859.- ausgegangen (vgl. E. 4 hievor), sodass nicht ohne weiteres einleuchtet, dass das
Valideneinkommen im Zeitpunkt des Rentenbeginns mehr als fünf Jahre später (1.
November 2007) mit Fr. 77'899.- doch erheblich geringer ausfallen sollte. Eine vertieftere
Betrachtung zeigt jedoch, dass bei der Bestimmung des Einkommens im Jahr vor dem
Unfall vom 10. Juni 2002 eine erhebliche Überstundenentschädigung von Fr. 18'862.-
berücksichtigt werden konnte, während diese auf Grund plausibler Arbeitgeberangaben im
Jahr 2007 - wie schon in den vorangegangenen Jahren - lediglich noch auf etwas mehr als
Fr. 6'000.- angesetzt werden kann. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass der
Beschwerdeführer bei der Festsetzung des versicherten Verdienstes von einer - durch den
Lohnbuchauszug der Arbeitgeberfirma zwar belegten, aber offenbar aussergewöhnlich
gewesenen - hohen Überstundenentschädigung profitieren konnte (vgl. RKUV 1990 Nr. U
114 S. 385 E. 3b), was indessen nicht ausschliesst, dass das Valideneinkommen zur Zeit des
Jahre späteren Rentenbeginns zufolge massiver Reduktion dieses Postens entsprechend
geringer ausfällt. SUVA und Vorinstanz haben das Valideneinkommen jedenfalls in
hinreichender Weise zu belegen vermocht, sodass sich gegen deren Invaliditätsbemessung
nichts einwenden lässt. Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass auch die
vom Beschwerdeführer ursprünglich noch bezogene Kinderzulage von jährlich Fr. 2'280.-
und neu Fr. 2'400.- (E. 4.3.3 hievor) zwar zum versicherten Verdienst gehört, nicht aber
zum Valideneinkommen zu zählen ist (Urteil 8C_58/2010 vom 28. Juni 2010 E. 3.2).

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten (Art. 65 Abs. 1 und Abs. 4 lit.
a BGG) auf die Parteien entsprechend ihrem Unterliegen anteilsmässig zu verteilen ( Art.
66 Abs. 1 BGG ). Dem Beschwerdeführer steht für das bundesgerichtliche Verfahren
zufolge seines teilweisen Obsiegens eine reduzierte Parteientschädigung zu ( Art. 68 Abs. 1
und 2 BGG ). Umgekehrt kann die SUVA als in ihrem amtlichen Wirkungskreis teilweise
obsiegende, mit einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe betraute Organisation keine solche
beanspruchen ( Art. 68 Abs. 3 BGG ). Das kantonale Gericht wird über die Kosten- und
Entschädigungsfrage für das vorinstanzliche Verfahren entsprechend dem Ausgang des
letztinstanzlichen Prozesses neu zu befinden haben ( Art. 68 Abs. 5 BGG in fine).
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